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Entstehung des „Schwabenbanner“  

(Aus: Hermann Braun: Schwabenbanner. Rechenschaftsbericht anlässlich der Auflösung des 

Vereins 1939 S,. 9/10. StA Ulm G 6, XIII 4.6) 

 

Beim Schwabenbanner handelte es sich um einen paramilitärischen Wehrsportverband, der 

seinerzeit ins Leben gerufen worden war, um die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von den 

Alliierten im Versailler Vertrag verhängte Beschränkung auf ein 100.000 Mann-Heer zu 

umgehen.  

Die Gründung zahlreicher Schützenvereine, insbesondere auch auf der Schwäbischen Alb, geht 

auf diesen paramilitärischen Verband zurück. Das Ziel bestand darin, "waffenfähige und 

waffenwillige" Zivilisten im Umgang mit möglichst kriegstauglichen oder kriegsnahen 

Schusswaffen zu schulen. Damit wurde das Ziel verfolgt, das als Kadertruppe angelegte 100.000 

Mann-Heer bei Bedarf - also im Kriegsfall - möglichst rasch aufstocken zu können. Daher 

unterhielt das Schwabenbanner auch zahlreiche geheime Waffenlager, in denen u.a. 

Maschinengewehre versteckt wurden. Die Geheimhaltung diente dazu, die Überwachung der 

Interalliierten Militärkontrollkommission auf Einhaltung der Bestimmungen des Versailler 

Vertrags zu umgehen.  

Die politische Ausrichtung des Schwabenbanners war allerdings nicht nur gegen die 

Siegermächte des Ersten Weltkriegs, sondern auch gegen die Weimarer Republik insgesamt 

gerichtet. Das Schwabenbanner war antidemokratisch, monarchistisch und deutschnational 

orientiert. Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten trug das Schwabenbanner 

deren Politik widerstandslos mit und ließ sich willfährig für den neuen, revanchistischen, auf eine 

militärische und politische Vorherrschaft in Europa abzielenden innen- und außenpolitischen 

Kurs einspannen.  

Die späte, erst im Jahre 1939 erfolgte Auflösung des Schwabenbanners ist daher auch nicht als 

eine zeitlich verzögerte Maßnahme der ansonsten im Frühjahr 1933 erfolgten "Gleichschaltung" 

zu betrachten, sondern darauf zurückzuführen, dass der Verbandszweck - also die unter 

Geheimhaltung stattfindende Waffenausbildung von Zivilisten - spätestens seit der 1935 

erfolgten Einführung der allgemeinen Wehrpflicht erfüllt war. Die Aufrüstung des Deutschen 

Reiches fand seither unter den Augen der Öffentlichkeit statt, was die Existenz des 

Schwabenbanners obsolet machte.   


